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Alternative Änderung an dem im ABP Nr. P-MPA-E-97-009 vom 11.04.2013 
beschriebenen Dachgeschoss-Ausbau der Feuerwiderstandsklasse F 30 
nach DIN 4102-2; 1977-09 (BRL A Teil 3, Lfd. 2.1) 

1. Alternative Änderung 
1.1 Zwischensparren- Zwischenbalken-Dämmung 
Die in Abschnitt 2.1.2 des o. g. abP beschriebene Dämmung soll unter Berücksichtigung der 
Mindestdicke und der Mindestrohdichte alternativ aus den Glaswolle Produkten Integra ZKF 1-040 
oder Integra ZKF 1-035 oder Integra ZKF 1-032 hergestellt werden. 

1.1.1 Nachweis 
Zur Beurteilung der alternativen Änderung an der im ABP Nr. P-MPA-E-97-009 beschriebenen 
Konstruktion wird der ABM-Beschluss Nr. BT-PRF-DE-02-03 vom 07.06.2013 herangezogen. Laut 
Beschluss darf der geprüfte Glasfaser-Dämmstoff (Schmelzpunkt < 1000°C nach DIN 4102-17) 
alternativ aus einem anderen Glasfaser-Dämmstoff (Schmelzpunkt < 1000°C nach DIN 4102-17) 
mit jeweils gleicher Dicke, gleicher Baustoffklasse und gleicher Rohdichte (± 5 kg/m3) hergestellt 
werden. Die Angabe des Herstellers bzw. des Namens des Glasfaser-Dämmstoffes ist nicht erforder-
lich. 

Bei Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2; 1977-09 an dem im ABP Nr. P-MPA-E-97-009 
beschriebenen Dachgeschoss-Ausbau von der Unterseite mit den alternativen Dämmungen entspre-
chend der Beschreibung in Abschnitt 1.1 kann aufgrund: 

der alternativen Glasfaser-Dämmstoffe mit jeweils gleichen Mindestdicken, Baustoffklassen und 
Mindestrohdichten mit etwa gleichen Feuerwiderstandsdauern wie bei den zugrunde liegenden 
Brandtests gerechnet werden. 

Daher kann erwartet werden, dass die Tragfähigkeit, der Raumabschluss und die Wärmedämmung 
der geänderten Konstruktion während des Zeitraums von 30 Minuten nicht beeinträchtigt werden. 
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2. Nachweis im bauaufsichtlichen Verfahren 
Zum Nachweis im bauaufsichtlichen Verfahren ist für den im ABP Nr. P-MPA-E-97-009 vom 
11.04.2013 beschriebenen Dachgeschoss-Ausbau eine Übereinstimmungserklärung des Anwenders 
erforderlich. 

Diese Übereinstimmungserklärung kann nach § 23 der LBauO Rheinland-Pfalz auch bei nicht we-
sentlichen Abweichungen abgegeben werden. Nach Ansicht des MPA NRW handelt es sich bei der 
in diesem Schreiben dargestellten alternativen Änderung nicht um eine wesentliche Abweichung zu 
dem im ABP Nr. P-MPA-E-97-009 vom 11.04.2013 beschriebenen Dachgeschoss-Ausbau. 

Die endgültige Beurteilung erfolgt jedoch durch den Anwender. 

Mit freundlichem Gruß 
im Auftrag 

V  Dipl. ng. Heinrich Kötter 

Dieses Schreiben besteht aus 2 Seiten. 
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Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

Prüfzeugnis Nummer: P-M PA-E-97-009 

Gegenstand: 
	

Dachgeschoss-Ausbau 
der Feuerwiderstandsklasse F 30 — B 
nach DIN 4102-2; 1977-09 
(BRL A Teil 3, Lfd. Nr. 2.1, Ausgabe 2013/1) 

Antragsteller: 	 SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG 
Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1 

D-67059 Ludwigshafen 

Ausstellungsdatum: 
	

11.04.2013 

Geltungsdauer bis: 
	

10.04.2018 

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist das genannte Baupro-
dukt im Sinne der Landesbauordnung anwendbar. 

Dieses abP ersetzt 
das abP Nr. P-MPA-E-97-009 vom 31.10.1997. 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 6 Seiten und 2 Anlagen. 



UP'n  N  W. 
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen 

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-MPA-E-97-009 vom 11.04.2013 	Seite 2 von 6  

1 Gegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Gegenstand 

1.1.1 Klassifizierung 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt für die Herstellung und Anwendung eines tragen-
den, raumabschließenden Dachgeschoss-Ausbaus (nicht belüftet), der bei einseitiger Brandbean-
spruchung von der Unterseite der Feuerwiderstandsklasse F 30, Kurzbezeichnung F 30 — B nach 
DIN 4102-2; 1977-09 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) angehört. 

1.1.2 Wesentlicher Aufbau 

Der Dachgeschoss-Ausbau ist im Wesentlichen herzustellen aus: 
• der Dachschräge und 
• der Kehlbalkendecke. 

Details sind dem Abschnitt 2 zu entnehmen. 

1.2 Anwendungsbereich 

1.2.1 Anschlüsse 

Die Klassifizierung unter Abschnitt 1.1.1 gilt nur dann, wenn die Anschlüsse des Dachgeschoss-
Ausbaus an Massiv-Bauteile vorgenommen werden, die mit ihren Unterstützungen und Aussteifun-
gen mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 angehören. 

1.2.2 Abmessungen 

Der Dachgeschoss-Ausbau ist nach Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1, Bemessung und Konstruktion 
von Holzbauten) für die zul. Biegespannungen und den zulässigen Durchbiegungen bei den Holz-
sparren / Holzbalken und der Holzschalung unter Berücksichtigung der Angaben in Abschnitt 1.2.3 
nachzuweisen. 

Forderungen anderer Normen oder technischer Richtlinien bleiben unberührt. 

1.2.3 Belastungen 

Die Belastungen des Dachgeschoss-Ausbaus betrugen außer durch das Eigengewicht der 
Konstruktion zusätzlich bei: 

• der Kehlbalkendecke 1,5 kN/m2  und 
• der Dachschräge 0,75 kN/m2  und einer mittig aufgebrachten Einzellast von 1,0 kN. 

1.2.4 Mindestabmessungen 

Die Sparren, Balken und Fußpfette müssen die Mindestabmessungen von 70 mm x 140 mm (Brei-
te x Höhe) und die Holzschalung muss die Mindestdicke von 21 mm aufweisen. 

1.2.5 Sortierung 
5,  .se 

`\1!'s r  1/47 d, 

r. Die verwendeten Hölzer müssen aus Nadelvollholz (NH) mindestens die F  :  rekelits 1 
aufweisen und der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 bzw. S 10 nach D 14  '  in  . ..4 
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